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Hessenkasse
Informationen über die Beitrittsmöglichkeiten 
der Stadt Gießen
Sitzung HFWRE 2018-03-12

Kämmerei/Dr. Dirk During
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Allgemeines
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e Kreditprüfung

(Abt. 1)

Entschuldungsprogramm 
(Abt. 2)

Investitionsprogramm

(Abt. 3)

Änderungen 
HGO/GemHVO

Allgemeines

� Kreditprüfung Land Hessen/WI-Bank in II/2017 
durchgeführt
▪ Ermittlung Gesamtvolumen Kassenkredite
▪ Ermittlung Höhe Kassenkredite pro Kommune
▪ Ermittlung vorfinanzierte Investitionskredite
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Allgemeines

Hessenkasse

Entschuldungsprogramm

„Abteilung 2“

wenn 
Voraussetzungen 

vorliegen
auf Antrag

Investitionsprogramm

„Abteilung 3“

wenn 
Voraussetzungen 

vorliegen
auf Antrag

Keine Teilnahme

wenn 
Voraussetzungen 
weder für Abt. 2 
noch für Abt. 3 

vorliegen

oder wenn kein 
Antrag gestellt 

wird
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Entschuldungsprogramm – Funktionsweise 1

Bank XY

Stadt A

Die hessischen Kommunen insgesamt haben nach Ansicht des Landes zu viele 
Kassenkredite aufgenommen. Diese KK unterhalten die Kommunen bei 

unterschiedlichen Banken.

1

Entschuldungsprogramm – Funktionsweise 2

Hessenkasse/
Sondervermögen

(WI-Bank)

Stadt A

Deshalb errichtet das Land das Sondervermögen Hessenkasse. Die bestehenden KK 
werden von den Kommunen auf die Hessenkasse übertragen. Die 

Geschäftsbeziehungen zwischen den Kommunen und den Banken werden beendet.

2

3

Bank XY
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Entschuldungsprogramm – Funktionsweise 3

Hessenkasse/
Sondervermögen

(WI-Bank)

Bank NEU

Die Hessenkasse strukturiert die bestehenden KK neu. Zinsen und Tilgungen der KK 
werden von der Hessenkasse anstelle der Kommunen übernommen.

4

Entschuldungsprogramm – Funktionsweise 4

Hessenkasse/
Sondervermögen

(WI-Bank)

Nach der Übertragung der KK ist die Hessenkasse Schuldner der KK. Sie verfügt aber 
noch nicht über eigene Finanzmittel. Somit benötigt die Hessenkasse eine 

Finanzierung bis zur vollständigen Tilgung aller übertragenen KK.
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Entschuldungsprogramm – Funktionsweise 5

Hessenkasse/
Sondervermögen

(WI-Bank)

Alle 
Kommunen
139 Mio. €/J

Einzel-
Kommunen
100 Mio. €/J

Hessen
61 Mio. €/J

Der Finanzbedarf der Hessenkasse ist auf 300 Mio. €/Jahr berechnet worden. Diese 
werden a) vom Land Hessen, b) durch Finanzmittel aller Kommunen und c) durch die 

jeweilige Einzelkommune aufgebracht.

5

6
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Entschuldungsprogramm – Funktionsweise 6

Hessenkasse/
Sondervermögen

(WI-Bank)

Alle 
Kommunen
139 Mio. €/J

Einzel-
Kommunen
100 Mio. €/J

Hessen
61 Mio. €/J

Die Finanzmittel aller Kommunen setzen sich aus drei Komponenten zusammen.

5

6

7

Weiterleitung Bundesmittel 59 Mio. €/J
Landesausgleichsstock 20 Mio. €/J
Hessenkassenumlage 60 Mio. €/J
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Entschuldungsprogramm – Funktionsweise 7

Hessenkasse/
Sondervermögen

(WI-Bank)

Alle 
Kommunen
139 Mio. €/J

Einzel-
Kommunen
100 Mio. €/J

Hessen
61 Mio. €/J

Die Finanzmittel a) vom Land und b) aller Kommunen sollen der Hessenkasse für 30 
Jahre zufließen. 

5

6
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Entschuldungsprogramm – Funktionsweise 8

Hessenkasse/
Sondervermögen

(WI-Bank)

Alle 
Kommunen
139 Mio. €/J

Einzel-
Kommunen
100 Mio. €/J

Hessen
61 Mio. €/J

Die Finanzmittel c) der Einzelkommune betragen 25 €/Einwohner/Jahr. Diese sind 
von der Einzelkommune so lange zu zahlen, bis die Hälfte der ursprünglich 

übertragenen KK durch die Hessenkasse getilgt worden sind.

5

6

7
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Entschuldungsprogramm – Funktionsweise 9

Hessenkasse/
Sondervermögen

(WI-Bank)

Alle 
Kommunen
139 Mio. €/J

Einzel-
Kommunen
100 Mio. €/J

Hessen
61 Mio. €/J

Beispiel: Eine Kommune mit 45.000 Einwohnern überträgt 20 Mio. € auf die 
Hessenkasse. Davon hat sie 10 Mio. € anschließend als Eigenanteil an die 

Hessenkasse zu zahlen. Sie zahlt jährlich 1.125.000 € und dies für rd. 9 Jahre.

5

6

7

Entschuldungsprogramm

� Voraussetzungen zur Teilnahme
▪ „echte“ Kassenkredite per 30.06.2018 > 0,- €
▪ Besonderheit Schwellenwert KK < 100 €/Einwohner; 

selbständige Rückführung ohne Teilnahme
▪ Antragstellung Ausschlussfrist 30.04.2018
▪ Günstigerprüfung und selbständige Rückführung
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Inhalte

� Allgemeines
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� Änderungen HGO/GemHVO
� Gießen und die Hessenkasse

Investitionsprogramm

� Zuschussprogramm
� Land Hessen: 510 Mio. 
� Eigenanteil Kommunen: 51 Mio. €

▪ 10 % des Zuschusses
▪ Möglichkeit der Inanspruchnahme von 

Komplementärfinanzierungsdarlehen
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Investitionsprogramm – Verwendungsmöglichkeiten 1

Kommunale und kommunalersetzende 
Infrastrukturinvestitionen
� Weiter Verwendungszweck 
� Pflichtiger und freiwilliger Aufgabenbereich 
� Kein Ausschluss von Investitionen in kostenrechenden 

Einrichtungen

Investitionsprogramm – Verwendungsmöglichkeiten 2

Mögliche weitere Öffnung (in Abstimmung mit dem Land)
� Instandhaltungsmaßnahmen

(ohne Beschränkung des Anteils oder Betrags) 
� Ausnahme vom Refinanzierungsverbot für 

Instandhaltungsmaßnahmen ab dem 01.01.2019 
� Tilgung von Investitionskrediten

(bis zur Hälfte des Kontingents) 
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Investitionsprogramm - Antragstellung

� Nach dem 30.06.2018 
(Stichtag zum Nachweis der Kassenkreditfreiheit) 

� Kontingentzuteilung im zweiten Halbjahr 2018
� Verwendungsmöglichkeit bis Ende 2024

Investitionsprogramm – Anmeldeverfahren

� Nach Kontingentzuteilung 
� Unbürokratische Belegung des Kontingents mit 

Anmeldungen entsprechend KIP 
� Monatliche Veröffentlichung von Anmeldelisten (Einhaltung 

des Refinanzierungsverbots; Möglichkeit des Mittelabrufs)
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Investitionsprogramm

Voraussetzungen zur Teilnahme
� nachweislich keine Kassenkredite zum 30. Juni 2018
� keine dauerhafte Abundanz
� finanz- oder strukturschwach
▪ unterdurchschnittliche nivellierte Steuereinnahmekraft (< 

90 % (95%) des Gruppendurchschnitts), oder
▪ Besiedlungsdichte oder Einwohnerrückgang

Inhalte
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Änderungen HGO/GemHVO

� Haushaltsausgleich in Planung und Rechnung 
� Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit = Tilgung + 

Beitrag HESSENKASSE 
� Überschuldensverbot
� Stringentere Regelung zum HSK, Bestandteil der HH-

Satzung 
� HH ohne genehmigungsbedürftige Teile müssen vor 

Bekanntmachung der Aufsicht vorgelegt werden 

Änderungen HGO/GemHVO

� Liquiditätskredite, Liquiditätspuffer 
� Ohne aktuelle Jahresabschlüsse keine HH-Genehmigung. 

Dies gilt auch für Kommunen ohne 
genehmigungsbedürftige Teile 
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Inhalte
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Gießen und die Hessenkasse

� Gießen kann die Voraussetzungen für die Teilnahme 
am Investitionsprogramm erfüllen
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Gießen und die Hessenkasse

Voraussetzungen zur Teilnahme
� nachweislich keine Kassenkredite zum 30. Juni 2018 
� keine dauerhafte Abundanz �
� finanz- oder strukturschwach �

▪ unterdurchschnittliche nivellierte Steuereinnahmekraft �
(< 90 % des Gruppendurchschnitts), oder

▪ Besiedlungsdichte oder Einwohnerrückgang

� Prüfungsergebnisse HMdF gem. 
Gespräch v. 2018-01-18

Gießen und die Hessenkasse
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Gießen und die Hessenkasse

Gießen und die Hessenkasse
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Gießen und die Hessenkasse

� Finanzierung des Entschuldungsprogramms/Hessenkasse
▪ u. a. Einführung einer Hessenkassenumlage
▪ Fortführung des „Fonds Deutscher Einheit“ ab 2019
▪ Planung: Gesamtvervielfältiger i. H. v. 4,3 v. H.
▪ Anteil Stadt Gießen: rd. 550.000 €/Jahr (Basis 2017); 

Gesamtsumme 30 Jahre rd. 16,5 Mio. €

Gießen und die Hessenkasse

� Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit = Tilgung + 
Beitrag HESSENKASSE 
▪ Bei Teilnahme LK Gießen Auswirkung auf die Kreisumlage
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Gießen und die Hessenkasse

Investitionsprogramm – Kontingent Stadt Gießen
� Zuschuss Land Hessen: 21.047.037 €
� Eigenanteil Stadt Gießen: 2.104.704 €
� Gesamtvolumen: 23.151.741 €

Gießen und die Hessenkasse

Hessenkasse/
Sondervermögen

(WI-Bank)

Teilnahme am 
Investitionsprogramm

(rd. 21 Mio. € Zuschuss)
in Aussicht

• Mitfinanzierung 
Hessenkassenumlage

• Auswirkungen auf die 
Kreisumlage

• Verschärfung 
Vorgaben für den 

Haushalt
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Gießen und die Hessenkasse

� Stand der Informationen 2018-03-01; Veränderungen 
möglich

� Derzeit laufendes Gesetzgebungsverfahren
� Entwurf Förderrichtlinie Investitionsprogramm liegt noch 

nicht vor

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Ihre Fragen an

Magistrat der
Stadt Gießen
Kämmerei
Dr. Dirk During
Berliner Platz 1
35390 Gießen

� +49 641 306 - 1170
� +49 641 306 - 2169
� kaemmerei@giessen.de


